
REGLEMENT 
JAHRESMEISTERSCHAFT 300 M 

 
 

Dauer: 
 
 
Organisation: 
 
Pflichtschiessen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offizielle Anlässe: 
 
 
Joker: 
 
 
 
Berechnung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rangierung: 
 
Auszeichnung: 

Diese Reglement gilt für das laufende Kalenderjahr und wird jeweils an 
der Frühjahrsversammlung genehmigt. 
 
Es zählen die Resultate aus Pflichtschiessen und offiziellen Anlässen. 
 
Das Bundesprogramm, Feldschiessen und das Gruppen- und 
Einzelwettschiessen müssen für unseren Verein geschossen werden. 
 
Die folgenden Anlässen gelten als Pflichtresultate: 
 
 Trainingspasse variabel (die besten 3 Passen) 
 Trainingspasse A10 (die besten 3 Passen) 
 Kantonalstich (Hauptdoppel A10) 
 Endstich (2P-5E-5S / muss in den letzten 5 Mittwochtrainings 
geschossen werden) ! 

 
Schützen/Innen welche nicht alle Pflichtresultate geschossen haben, 
können das Programm unter Abzug von 4 Punkten, im eigenen Stand 
nachschiessen. (Probeschüsse gemäss Programm). 
 
Es werden die 7 besten Schützenfeste aus den offiziellen Anlässe in der 
Jahresmeisterschaft gezählt. 
 
Es können 1 - 2 schlechteste Resultate aus den 7 besten Schützenfeste 
mit den besten 1 - 2 Resultate aus einem offiziellen besuchten 
Gruppenwettkampf ersetzt werden. 
 
100% bei 10 Schuss-Programm Kat. A ist 89 Punkte 
100% bei   8 Schuss-Programm Kat. A ist 71 Punkte 
100% bei 10 Schuss-Programm Kat. B ist 82 Punkte 
100% bei   8 Schuss-Programm Kat. B ist 65 Punkte 
100% bei 10 Schuss-Programm Kat. D ist 86 Punkte 
100% bei   8 Schuss-Programm Kat. D ist 68 Punkte 
Bei Punktegleichheit entscheidet zuerst der Endstich, dann der HD 
Kantonalstich. 
 
Es wird nur eine Rangliste (unabhängig von der Waffenart) erstellt. 
 
Der Sieger ist Jahresmeister. Die Ränge 1 – 5 erhalten nachfolgende 
Bargaben, und die Lizenzrückvergütung. 
 

1. Rang Fr. 200.00        4. Rang Fr. 100.00 
2. Rang Fr. 150.00        5. Rang Fr.   80.00 
3. Rang Fr. 120.00 

 
Ab 6. Rang erhält jede/r Rangierte pro auswärtigem offiziellem 
Schützenfest Fr. 3.00, plus die Lizenzrückvergütung. 

 


